[image: image1.wmf][image: image2.wmf]

	Bei Gebrauchtwagen von Privaten kauft man oft die Katze im Sack



	Der Kauf eines Occasionsautos – mitunter eine heikle Angelegenheit


	Damit der Kauf eines Occasionsautos kein Reinfall wird, gilt es, einige Hinweise zu beachten. Der AGVS, Autogewerbeverband der Schweiz, empfiehlt beim Kauf eines Gebrauchtwagens: nie ohne Garantieleistungen. Beim Autohandel zwischen Privaten ist das nicht ganz einfach. Deshalb lieber gleich den Weg zum Fachmann einschlagen.

Die Zahl ist beeindruckend: Jährlich wechseln in der Schweiz um die 700 000 Occasionen ihren Besitzer. Damit werden mehr als doppelt so viele Gebrauchtwagen wie Neufahrzeuge verkauft. Die Zahl drückt ganz klar aus: Autofahrer halten heute den Kauf eines Gebrauchtwagens für kein gewagtes Glücksspiel mehr.

Tatsächlich hat die Qualität der Neuwagen in den vergangenen Jahren ein hohes Niveau erreicht. Waren 150 000 Kilometer vor 20 Jahren noch die Ausnahme, sind solche Laufleistungen heute selbst mit einem Kleinwagen fast selbstverständlich. Trotzdem ist beim Kauf eines Gebrauchtwagens Vorsicht geboten. Das Risiko eines kostspieligen Fehlentscheides ist immer noch ungleich grösser als bei einem Neuwagenkauf. Und das kann ins Geld gehen. Ein kapitaler Motorschaden verschlingt zum Beispiel 4000 bis 5000 Franken. Deshalb sollte man beim Kauf eines Gebrauchten in jedem Fall auf eine Garantie bestehen. 
Von Privatpersonen kann man diese Garantieleistungen in der Regel nicht verlangen. Sie sind meist nicht in der Lage, die Mängel selbst zu beheben. Eine Möglichkeit für mehr Sicherheit auf Käuferseite ist eine Vereinbarung zwischen den Parteien, das Gebrauchtfahrzeug innerhalb einer bestimmten Frist – zum Beispiel eines Monates – in einer Markenvertretung oder einer markenneutralen AGVS-Garage auf technische Mängel überprüfen zu lassen. Der Käufer trägt in diesem Fall die Kosten für die Überprüfung, der Verkäufer die Kosten für die Behebung der Mängel.

Bei AGVS-Garagen ist die Garantie inbegriffen

Anders sieht der Fall Gebrauchtwagenkauf in einer Garage aus. Hier sind dreimonatige Garantien bereits Standard. Die meisten AGVS-Garagen bieten sie entweder im Rahmen einer Hersteller- oder zum Beispiel auch als Eurotax-Garantie an – je nach Alter des Gebrauchtwagens ist sie gegen Aufpreis auf ein Jahr verlängerbar. Zudem haben die AGVS-Garagen die exklusive Versicherung für Occasions-Fahrzeuge «AGVS Garantie by Quality1» im Angebot. Diese Dienstleistung besticht durch ihr einmaliges Preis-/Leistungsverhältnis. Und mit «Garantie Plus2 AGVS» kann die Garantieleistung nach Ablauf der Werksgarantie sogar um bis zu zwei Jahre verlängert werden. Nähere Informationen zu diesen Dienstleistungen sind bei den AGVS-Garagisten erhältlich.
Die Verlängerung ist durchaus sinnvoll. Denn nur 21 Prozent der Schäden treten während der ersten drei Monate auf. Ausgerechnet der Motor mit seinen kostspieligen Reparaturen erweist sich als heikelster Bestandteil. Rund ein Viertel aller Schäden gehen auf sein Konto. Daneben sorgen auch Getriebe und Motor-Elektronik immer wieder für Umtriebe, ebenso die elektrischen Komfortsysteme wie Sitzverstellung, Schiebedach oder Fensterheber. Wichtig: Die Garantieurkunde soll deshalb nicht aufzählen, was gratis repariert wird, sondern welche Teile im Fall eines Schadens von der Garantie ausgeschlossen sind. Das schafft klare Verhältnisse.

Entscheidet man sich trotzdem für einen Autohandel zwischen Privaten, sollte man als Käufer immer auf eine Probefahrt bestehen, denn hier zeigen sich relativ schnell allfällige kleine oder grössere Mängel. Funktionieren die Scheinwerfer und die Scheibenwischer? Sind Klimaanlage, Gebläse und Lüftung in Ordnung? Wie sieht es aus mit den Stossdämpfern? Finden sich eventuell Anzeichen von Rost in den Radkästen, unter den Fussmatten, beim Einfüllstutzen? Auch ein Blick unter das Fahrzeug ist in jedem Fall empfehlenswert, denn allzu oft verstecken sich unter einer herausgeputzten Karosserie kleine oder grosse Mängel. All diese Punkte – und noch viele mehr – gilt es zu klären, ehe der Kaufvertrag ausgefüllt und unterschrieben wird. Ob der Preis gerechtfertigt ist, kann bei diversen Organisationen oder Verbänden nachgefragt werden. Eine fachlich einwandfreie Beratung finden Interessenten immer bei den AGVS-Garagisten. Hier besteht die Gewissheit, dass sich die angebotenen Occasionen in einwandfreiem Zustand befinden.

AGVS, Autogewerbeverband der Schweiz


	Bildlegende für Bildstoff

Die Zahl ist beeindruckend: Jährlich wechseln in der Schweiz um die 700 000 Occasionen ihren Besitzer. Damit werden mehr als doppelt so viele Gebrauchtwagen wie Neufahrzeuge verkauft. Doch obschon die Qualität der Neuwagen in den letzten Jahren ein hohes Niveau erreicht hat, ist beim Kauf eines Gebrauchtwagens Vorsicht geboten. Beim Handel zwischen Privatpersonen ist es wichtig, in jedem Fall auf eine Garantie zu bestehen. Beim Gebrauchtwagenkauf in einer AGVS-Garage sind dreimonatige Garantien bereits Standard. Diese können dank Zusatzangeboten sogar noch verlängert werden.
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